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ÖVE-L 11 b/1982 Einleitung

Einleitung

(1) Dieser Nachtrag b zu den Österreichischen Bestimmungen
für die Elektrotechnik ÖVE-L 11/1979 wurde vom Lenkungs
ausschuß der Sektion "Elektrotechnische Bestimmungen"
des Österreichischen Verbandes für Elektrotechnik zum
Druck und zur Anwendung freigegeben.
Dieser Nachtrag b ergänzt bzw. ändert ÖVE-L 11/1979.

(2) Die Inkraftsetzung dieses Nachtrages b zu den Öster
reichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik ÖVE
L 11/1979 mit der 2. Durchführungsverordnung (1983) zum
Elektrotechnikgesetz wurde vom Bundesministerium für
Bauten und Technik mit Wirkung vom 19830701 in Aus
sicht genommen.
Der Rechtsstatus dieser österreichischen Bestimmungen
für die Elektrotechnik kann darüber hinaus mit später
erscheinenden Durchführungsverordnungen zum Elektro
technikgesetz weiter festgelegt werden. Insbesondere ist
diesbezüglich jeweils die zuletzt erschienene Durchfüh
rungsverordnung zu beachten.
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